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Product Governance – 
Produktüberwachungsanforderungen 
der MiFID II

Flexibel – Standardisiert – Automatisiert 

Wir unterstützen Sie bei der Erfüllung Ihrer 
gesetzlichen Rückmeldeverpflichtungen gemäß 
MiFID II 

Mit der am 3. Januar 2018 in Kraft getretenen MiFID II wur-
den Produkt-Governance-Verpflichtungen für die „Produ-
zenten“ und „Vertreiber“ (d. h. Vertriebsstellen mit der Bezie-
hung zum Endanleger) von MiFID-Instrumenten eingeführt, 
zu denen auch Anteile an Investmentfonds gehören.

Im Mittelpunkt dieser Product Governance steht das Pro-
duktfreigabeverfahren, welches sowohl der Produzent des 
Finanzproduktes, als auch das Vertriebsunternehmen einrich-
ten müssen. 

Der Produzent muss grundsätzlich sicherstellen, dass ein Pro-
dukt mit den Interessen und Bedürfnissen der Kunden verein-
bar ist und keine Gefahr für das geordnete Funktionieren oder 
die Stabilität der Finanzmärkte darstellt. Im Gegensatz dazu 
muss die Vertriebsstelle anhand einzelner Prozessschritte 
entscheiden, ob es ein Produkt oder eine Dienstleistung in 
sein Sortiment aufnimmt.

Für eine wirksame Product Governance sieht der Gesetzge-
ber einen kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen 
beiden Parteien vor. Während der Produzent einen so ge-
nannten Zielmarkt für jedes Produkt bestimmt, also festlegt, 
mit welchen Kundenbedürfnissen und -merkmalen das Pro-
dukt vereinbar (positiver Zielmarkt) und mit welchen es un-
vereinbar ist (negativer Zielmarkt), sollten die Vertreiber die 
Produzenten in regelmäßigen Abständen über ihre Erfahrun-
gen mit den Produkten unterrichten.1 Dies soll den Produ- 
zenten die Möglichkeit geben, die jeweilige Zielmarktdefiniti-
on auf ihre Richtigkeit zu prüfen und ggf. anzupassen. 

Während die Zielmarktdefinitionen aufgrund ihres standardi-
sierten Formates in der Regel über Datendienstleister an die 
Vertriebsstellen kommuniziert werden können, stellt die Rück-
meldung an den Produzenten für viele Vertriebsstellen eine 
logistische und technische Herausforderung dar. Insbeson-
dere komplexe Handels- und Vertriebsketten verkomplizieren 
den Rückmeldeprozess, da häufig keine direkte vertragliche 
Beziehung zum Produzenten der Investmentfonds besteht. 
Aufgrund fehlender Kontaktdaten und ohne die Implementie-
rung teurer technischer Kommunikationslösungen verursacht 
diese Meldeverpflichtung nach MiFID II in der Regel hohen 
Aufwand und Kosten und ist zudem aufgrund manueller Pro-
zesse extrem fehleranfällig. 
 

Eine Plattform für Ihren MiFID II Feedback-Prozess

Daher unterstützen wir als ifsam unsere Kunden bei der Er-
füllung ihrer gesetzlichen Verpflichtung. „Als Fondsplattform 
verfügen wir per se über ein vollumfängliches Netzwerk zu allen 
wesentlichen Fondsproduzenten. Aus diesem Grund lag es nahe, 
dass wir diese Aufgabe für unsere Kunden übernehmen.“ sagt Mi-
chael König „Head of Fund Partner Network“ bei ifsam. „Wichtig 
war jetzt nur noch, einen einheitlichen Meldestandard zu finden, 
der den Anforderungen gerecht und vom breiten Markt akzep-
tiert wird. Mit dem von der FinDatEx herausgegebenen European 
Feedback Template V1 sehen wir eine solide Grundlage.“ ergänzt  
Gerrit Mundt, Geschäftsführer bei ifsam. 

Gemeinsam mit der Liechtensteinischen Landesbank AG als 
Pilotkunde wurde ein vollautomatisches Meldesystem imple-
mentiert. 

„Uns als Universalbank war es wichtig, eine vollumfängliche Lösung 
zu finden, unabhängig von der Lagerstelle bzw. vom Vertriebsweg 
des jeweiligen Investmentfonds. Mit ifsam haben wir einen Anbie-
ter gefunden, der das Meldewesen für alle betreffenden Invest-
mentfonds unternimmt, egal ob wir die Fondsbestände bei ifsam 
verwahren oder nicht. Dies gibt uns den maximalen Mehrwert bei 
der Erfüllung dieser gesetzlichen Anforderung.“, sagt Kurt Ospelt, 
„Leiter Financial Institutions“. 

„Darüber hinaus beschränkt diese flexible Umsetzung den Kreis 
der Vertriebsstellen nicht nur auf die Kunden unserer Handels- 
und Verwahrdienstleistungen, sondern gibt uns die Möglichkeit, 
einfach, schnell und vor allem ohne großen Aufwand für jede Ver-
triebsstelle tätig zu werden, die diesen gesetzlichen Anforderungen 
gerecht werden muss.“, ergänzt Gerrit Mundt.
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1 „Erwägungsgrund 20, DELEGIERTE RICHTLINIE (EU) 2017/593 
DER KOMMISSION vom 7. April 2016“
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